
L 20 

Genehmigungen für Cannabis Social Clubs in Bremen 

Anfrage der  Abgeordneten Olaf Zimmer, Sofia Leonidakis, Nelson Janßen und Frak-
tion DIE LINKE 

Wir fragen den Senat: 

1. Wie viele Vereinigungen haben bislang einen Antrag auf Genehmigung eines 
Cannabis Social Clubs im Land Bremen gestellt? 
 

2. Wie geht der Senat mit eventuell unvollständigen Antragsunterlagen oder noch 
zu klärenden offenen Fragen bei entsprechenden Anträgen um?  
 

3. Wie viele solcher Clubs sind bereits genehmigt? 

Zu Frage 1: 
Mit Stand vom 4. September 2024 liegen drei Anträge für die Erlaubnis nach § 11 
Konsumcannabisgesetz (KCanG) zum gemeinschaftlichen Eigenanbau und der Wei-
tergabe von Cannabis in Anbauvereinigungen vor. 

Zu Frage 2: 
Wird durch die Behörde festgestellt, dass die Unterlagen unvollständig sind, wird die 
Antragsteller:in darauf hingewiesen und die fehlenden Unterlagen nachgefordert. Sind 
die geforderten Antragsunterlagen vollständig, erfolgt die inhaltliche Prüfung auf Ein-
haltung der Vorgaben des Konsumcannabisgesetzes. Werden hier Mängel festge-
stellt, werden die Antragsteller:innen zur Nachbesserung aufgefordert. Sind die Män-
gel so umfangreich, dass der Antrag vollständig überarbeitet werden muss oder die 
Grundanforderungen des Konsumcannabisgesetzes nicht erfüllt werden können, wird 
der Antrag abgelehnt. Weitere offene Fragen werden durch den direkten Austausch 
mit den Antragsteller:innen bearbeitet oder falls erforderlich bei einem Vor-Ort-Termin 
in den Räumlichkeiten der Anbauvereinigung geprüft.  

Zu Frage 3:  
Es wurde bisher keine Erlaubnis erteilt, da sich alle Anträge aufgrund inhaltlicher 
Nachforderungen noch in der Prüfung befinden. 


